
o=> ISN ';0:2 jlft:: 
. "" ' . .//4CiI5tJ Me. 

AMT DER NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESA~TSDIREKTION 
Postanschrift 1014 Wien, Postfach 6 Fernschreibnummer 134145; Telefax (0222) 531103610 

Parteienverkehr: Dienstag 8· 12 . Uhr und 16· 19 Uhr 
--, . Wien 1, Herrengasse 11 • 13 I Amt der Niederösterreichischel"' Landesregieru,:g, 1014' . \ zu erreichen mit: 

An das 

U 3 (Haltestelle Herrengasse) 
2A, .3A (Haltestelle Michaelerplatz) 

Bundesministerium für . . .. ~ (~ , ' 
wirtschaftliche Angelegenheiten' ~ ,Z). Lflll..-.J/.-d 
Stubenring 1 r;"1 _ru 
1011 Wien . f \:il;((jsft GESFrzr:N.nj\/~, .' 

i 2:1.. . . pe,,' C. I if, I · .................. ··· ...... · .... ·· ....... -GEI'19· 
Beilag,en Datum:' 6. FEB. 19S5 ........ : 

'r 9. Feh 1~9'5 I A , 
l!.AD-VD-58761 

Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

.. ,'o .. · .... G.:;r~w.<ilfi.l l/ ~at m 
........................ ~. ~an.' '995 Bezug 

23.022/41-11/1/94 
Bearbeiter 

Dr. Grünne:r 

Betrifft 

Art~nschutzg~setz 1995 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich; zum Entwurf eines Bundes­

gesetzes über den internationalen Hand~l mitg~fährdeten Artert 

fr~ilebender Tiere und Pflanzen(Artenschutz~~seti 1995 - Arten­

schutzG 1995) wie folgt Stellung zu nehmen~ 

1. Der Gesetzesent~urf ist unübers~chtiich und schwer verständ­

li9h. Dies ist ,auf die Vielzahl vbn Verweisungen auf ander~, 
. .... 

österreichische !und internationale Bestimmungen, überlange 

Sätze und,einemangelhafte Gli~~erung zurückzuführ~n. 

b~steht bereits der er~te Satz aus m~h~ als 12'Zeilen 

enthält dieser drei Verweise auf andere Normen. 

"' ' . 
So, : 

und 

,Die schlechte Verständlichkeit des vorliegenden Entwurfes ist 

insbesondere auch deshalb b~dauerlich, weil unter ßen Norm­

adressate~ neben Zoohändl~rn und Mitarbeite~ri im'Transp6rt-
. , 

gewerbe, auch völlige Laieh, beispielsweise Touristen zu 
/" . . 

findem sind, .die Tiere" Pflanzen oder Erzeugnisse als Souvenir 

einführen wollen. 

Dem gegenständli6hen Ent~~rf fehlt der systematische Aufbau, 

soda~ auch'dermit der Materie des Artenschutzes Vertraute 

Schwierigkei ten beim Erfassen der angestrebten Regelung hat.,' 
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Begriffsdefinitionen fehlen ~~nzlich ~n~ schafferi'zus~tzliche 

Rechtsunsicherheit (z.B. Exemplare, Art, Anh§nge I, 11 und 

111, Cl und C2). 

2. AuS QuerverweiSungen und Zitaten:eigibt sidh für die L~nder im 

Vergleich~um alten Bundesgesetz BGBl.Nr. 188/i982 eih be~ , 

tr~cl)·tlicher Mehraufwand b~i der. Vdllziehung d~s W'ashingtoner 

Arte~~chutzübereinkommens. Die~e~en~eilig~ Behauptun~ irt den 

Erl~uterungen kann sich somit nU,r auf die ,finanziellen Be..:;. 

lastungendes Bundes beziehen. 

Aus der Sicht Niederösterreichs ,ist somit eine zusätzliche 
\ 

~ene~elle Delegierung von Aufgabende~ Zollorgane a~ die 

wissenschaftliche Behörde im § 1 :q.es Entwurfes'. abzulehnen. 

Da Niederösterreich eine·EU~Außengren~e gegenüber den ehemal~~ 
. . ,/. .' 

gen StaaTen des Ostblpcks ·darst.ell t, ist mi t einem deutlichen 

Ansti~g der:Anlaßf~lle zurechnen. , 

Darüberhinaus sind für alle WA-Exemplare einzelnCITES-Doku­

mente ~uszustellen. DU;C~ die Übernahme ide~ EU-Bestimmungen 
" : \\ " 

werden fast alle üblicherweise gehandel,t'en Arten de facta in 

den Anhang I transferiert (Anhang 11 Cl wie Anhang I). Dies 

führt. zu einem zus~tzlichenArbei tsaufwand .. 

Durch den.'EU-Beitritt tritt z~s~tzlich eine. vermehrte Häufig~ 

keit von Tierausstellungen mit Kqufbörsen auf, die ebenfalls 

. notwendigerweise zu überwachen sind. 

I~sgesamt ist da~itz~ recihnen, d~ß dasG~setz auch fÜr den 

Bund erhebliche' Aufwendungen. erfo'rd,ernwird·,·.· i'nsbesondere . für 
" , '. 

die artgerecl)te Unterbringung bes8hlagQp hmter Tiere. Dabei ,ist 

z~berücksichtigen: daß die 'aufgelaufe~en'Kosten keinesfalls 
• . ' I • 

immer von demjenigeri getragen werden, ,der 

bracht hat. s6.' ist die mögliche Insolvenz 

berücksichtigen und auch die Möglichkeit, 

die Ti'ereeinge-
I 

des Einbringers zu 

daß s~ch im Zuge 
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eines B~iufungsy~rfahrens!nach einer Beschlagnahme erweist, 

daß gar keirie Verwaltungsübertretung oder gerichtlich zu 

. ahndende Straftat beg~ng~hwurde . 

. . 
3. Der Ent·wurf begegnet aber auch erheblichen verfassung'sre~ht­

lichen Bedenken. Wenn man .auch aus kompetenzrechtlicher Sicht 

insbesondere die Bestimmungen des § '6 letzter ~albsatz ver­

fassungskonforminterpretieren kann, so widerspricht diese 

Bestimmung und auch §" 4 aber jedenfalls dem Legali tatsprinzip 

(mangelnde Determination). 

Zumindest unklar ist 'im kompetenzrechtlichen Zusammenhang 

jedoch d~~ ~inweis iml~tzteti Absatz auf Se~te7 der Erlaute-
. . , 

rungen: Hier stellt sich die Frage~ was wohl unter "Vollzugs-

zustandigkEüt der Länder" gemeint ist (organisatorisch, 

funktional,. mittelbare B.undesverwal tung, Vollziehung im selb­

stand~gen Wirkungsber~ich des Art. 15B-VG?). 

4. Inhaltlich ist zudem folgendes anzumerk~n: 

a) Die Zitierungen im §'2 waren inhaltlich zu konkretisieren 

und die Voraussetzung~n anzuführen. 

b) D~e Sinnhaftigkeit und Umsetzung des§ 3 Ab~. 1 wird be~ 

zweifelt. Dei Verwaltungsa~fw~nd bei der Umsetzung der 

geplanten Regelung würde sprunghaft ansteigen. 

c) § 7 Abs. 1 lit. a ware eb~nfalls zu konkretisieren: 

" Im Anhang I.d~s Übereink()mmens sowie im Anhang C 

Teil 1 der Verordriung.Nr. 3626/82 de$ Rates genannt s~ndj 

" 

. d) Im § 9. ,ware ein Hinweis auf - einen "Nachweis d,er Identität 

der Exemplare gerilaßdeJT\ Stand der Technik"- einzufügen.· 

D~rüberhinaus ware eine MLtwirkungspflicht (A~skunft, 

Zutiitt) des Aritr~gstell~rs bzw. Besi~zer$ aufzunehmen. 
0:. . .;~. 
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e) § 10 sollte die zi~ierten Bestimmungen'd~r EG im Gesetzes­

. ,text anführen. 

f) Bei. den Zuständigkeitsregelungen wäre auf die Zuständigkeit 

der Gerichte für Fälle des § 11 zu verweisen. 

. . 
g) Die im § 11 angeordnete Strafe-~on bis zu fünf Jahren Frei-. 

heitsstrafe und damit die bualifizierung der Tat ~l~ Ver-. 

breche~ erscheint ungetechtfertigt. Dadur6h wird nä~lich 

die 'Mißachtu~g von(Bestimmungen des Artenschutzes unter 
: , 

weit -stärkereSttafdrohung gesetzt als die der Zufügung von 

Q~alen gegen .Tiere ~emäß§ 222 St~B. 

Dem Präsidium des Natiopalrates ~erden ~.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. , 

NÖ Landesregierung 

.p. r 0' k. 0 p 

Lcindesh~u~tmann-Stv.' 
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LAD-;-VD-58761 

1. An das Präsidium des National~ates (25-fach) 
, , ' ~\ .. , 

2. an alle vom Lande Niederö~terreiqh entsendete~ Mitglied~r 

des Bundesrates 

. 3. ftn ~lleÄmter der Laridesregierungen 

(zu H~nden d~s H~rrn Landesamtsdirektors) 

,4. an die Verbindungsstelle,der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

, /'.·1'~/ li . . ,,(;;~,:'/ ~'\ \ \ 

,/~ 'Vf~,,~\ 
,/ - '. '/ 

NÖLandesregierung 

,P r 0 ko p 

Landeshauptmann-Stv. 
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